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Druck: Thüringer Landtag, 20. Juli 2023

Thüringer Landtag
7. Wahlperiode

B e s c h l u s s

Vollständige und dauerhafte Erstattung der Flüchtlings-
kosten für die Kommunen - Planungssicherheit schaf-
fen und Handlungsspielräume erhalten

Der Landtag hat in seiner 113. Sitzung am 5. Juli 2023 folgenden Be-
schluss gefasst:

I. Der Landtag stellt fest, dass
1. im Juli 2024 die Erstattung von Mehrkosten (Spitzkostenabrech-

nung) nach dem Zweiten, Neunten und Zwölften Buch Sozialge-
setzbuch aufgrund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukra-
ine Geflüchteten an die kommunalen Träger für die Jahre 2022 
und 2023 ausgezahlt werden soll;

2. es aber immer noch keine Regelung für eine Erstattung von Mehr-
kosten der Kommunen nach dem Zweiten, Neunten und Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch aufgrund des Rechtskreiswechsels von 
aus der Ukraine Geflüchteten über das Jahr 2023 hinaus gibt;

3. der Bund im Beschluss vom 10. Mai 2023 die Fortführung von Un-
terstützungsleistungen im Wege der Flüchtlingspauschale auch 
über 2023 hinaus zugesagt hat.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,
1. eine gesetzliche Regelung zu erarbeiten, die eine Erstattung von 

Mehrkosten der Kommunen nach dem Zweiten, Neunten und 
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch aufgrund des Rechtskreiswech-
sels von aus der Ukraine Geflüchteten über das Jahr 2023 hin-
aus sicherstellt;

2. die notwendigen Finanzmittel auf Basis aktualisierter Bedarfsbe-
rechnungen im Haushaltsentwurf 2024 zu veranschlagen.

Birgit Pommer 
Präsidentin des Landtags
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